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Verordnung über gemeinwirtschaftliche Leis-

tungen im Rahmen der klima- und energiepo-

litischen Ziele (VGL) 

Änderungen vom … 

 

Art. 2 Abs. 1 unverändert.  

2 Die Stadt fördert Solarstrom.  

E. Förderung von Solarstrom 

Marginalie zu Art. 26: 

Bestehende Anlagen der ewz-Solarstrombörse 

 

Art. 26a Für die tatsächlich nutzbare Elektrizität (Wirkenergie) aus 

den übrigen Solarstromanlagen wird eine Förderung von 

2 Rp./kWh ausbezahlt, wenn der Solarstrom: 

a. ins Verteilnetz eingespeist wird; und  

b. nicht im Eigenverbrauch gemäss Art. 16 und Art. 17 Ener-

giegesetz1 genutzt wird.  
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